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An die Mitgliedvereine des BWBV e.V. 

 

 

 

 

Rheinmünster, 24.04.2026 

Einladung zum 28. Ordentlichen BWBV-Verbandstag 

 

Termin: Samstag, 04.07.2026 um 11.00 Uhr 

 

Tagungsort: Steingasse 15, 74417 Gschwend (Gemeindehalle Gschwend) 

 

 

Vorläufige Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung, Totengedenken  

2. Grußworte, Ehrungen 

3. Feststellung der anwesenden Mitglieder und der Gesamtstimmenzahl gemäß Satzung §18* 

4. Festsetzung der Tagesordnung 

5. Entscheidung über Zulassung von Dringlichkeitsanträgen 

6. Erstattung des Geschäfts- und Kassenberichtes 2024 und 2025 

7. Bericht der Kassenprüfer 

8. Berichte des Präsidiums und weiterer Fachwarte 

9. Genehmigung des Haushaltsplans 2026 

10. Genehmigung der Mitgliedsbeiträge 2027 

11. Entlastung des Präsidiums 

12. Beschlussfassung über Satzungs- & Ordnungsänderungen 

13. Neuwahlen: 

a. Vizepräsident*in A (ständiger Stellvertreter*in), C und E 

b. Verbandsgerichtsvorsitzender, 2 Beisitzer, 2 Ersatzbeisitzer 

c. Spruchkammervorsitzender, 1 Stellvertreter 

d. 2 Kassenprüfer, 1 Ersatzkassenprüfer 

14. Beschlussfassung über sonstige Anträge 

15. Festlegung und Vergabe des Verbandstages 2028 
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Wichtige Hinweise: 

 

*Stimmberechtigte Delegierte: Pro Verein 2 Grundstimmen, 1 zusätzliche Stimme für jede 

nachgewiesene Aktivenmannschaft der abgelaufenen Spielrunde (2025/2026). 

 

(1) Die Delegiertenausweise gehen den Kontaktadressen der BWBV-Mitgliedsvereine postalisch zu. 

 

(2) Nach Satzung §18 (2) kann ein Delegierter nur einen Verein vertreten, von dessen 

Vereinsvorstand schriftlich auf dem Delegiertenausweis mit Stempel und Unterschrift bestätigt 

wird. Ein Delegierter kann alle Stimmen eines Vereins vertreten.  

 

(3) Nach Satzung §18 (3) können Vereine ihr Stimmrecht nur dann ausüben, wenn ihre Delegierten 

spätestens 30 Minuten nach der veröffentlichten Anfangszeit des Verbandstages anwesend sind. 

Mitglieder, deren Delegierte vor Abschluss der Abstimmung über Anträge einen Verbandstag 

verlassen, sind ihrer Verpflichtung aus §12 (b) der Satzung des BWBV zur Teilnahme an 

Verbandstagen nicht nachgekommen. Ihr Verlassen ist mit Uhrzeit festzuhalten. 

 

(4) Der – gemäß Satzung §20 vorgeschriebene – Tagesordnungspunkt: „j) Die Vorbesprechung zum 

Verbandstag des DBV“ entfällt, da dieser am 13.06.2026, also vor dem BWBV-Verbandstag 

stattfindet. 

 

(5) Zu Satzungs- und Ordnungsänderungen bzw. Anträgen gilt: Sie müssen bis einschließlich 

spätestens 09.05.2026 bei der Geschäftsstelle eingereicht werden; Es ist dabei §22 (4) der 

Satzung einzuhalten. 

 

(6) Parkplätze - Hagstr. 26, 74417 Gschwend (Mehrzweckhalle Gschwend) 

 

 

BWBV-Präsidium 


